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Erwerb und Verwendung der PremiumParkkarte (im Folgenden 
„Parktickets“ genannt) zu Veranstaltungen der Rote Raben 
Bundesligabetriebs GmbH (im Folgenden „GmbH“ genannt) 
unterliegen den nachstehenden Allgemeinen Parkbedingungen 
(„APB“). Durch Erwerb oder Verwendung eines Parktickets 
akzeptiert der jeweilige Erwerber bzw. Inhaber die Geltung dieser 
APB. 
 
 
1. Leistungsumfang 
 
Die GmbH stellt dem Kunden einen unbewachten, nicht 
verschlossenen und nicht gegen Witterungseinflüsse 
geschützten Stellplatz auf dem von ihr angemieteten 
Parkplatzgelände an der Ballsporthalle Vilsbiburg, Urbanstraße 2, 
ausschließlich für Parkzwecke zur Verfügung. Bewachung und 
Verwahrung sind nicht Vertragsgegenstand.   
 
Parktickets für die jeweilige Saison haben Gültigkeit bei allen 
Spielen der 1. Bundesliga, allen DVV-Pokal- und allen 
Europapokalspielen. 
 
Der Parkzeitraum beginnt 90 Minuten vor und endet 120 
Minuten nach dem Spiel. 
 
 
2. Zahlungsmodalitäten 
 
Die Höhe des Parkpreises ergibt sich aus den aktuellen 
Preislisten der GmbH. Bestellungen werden grundsätzlich per 
Vorauskasse (Überweisung oder bar) oder für Firmenkunden auf 
Rechnung ausgeführt.  
 
Der Rechnungsbetrag ist innerhalb der Zahlungsfrist zu 
begleichen. Sollte die Bezahlung nicht innerhalb der Frist erfolgen 
oder keine ausreichende Kontodeckung vorliegen, ist die GmbH 
berechtigt, die Bestellung ersatzlos zu streichen bzw. die 
entsprechenden Tickets zu sperren. Bis zu ihrer vollständigen 
Bezahlung verbleiben dem Kunden übersandte Parktickets im 
Eigentum der GmbH. Die Geltendmachung von 
Schadensersatzansprüchen bleibt für diesen Fall ausdrücklich 
vorbehalten.  
 
 
3. Parkticketversand 
 
Der Versand der Parktickets erfolgt auf Kosten und Gefahr des 
Kunden, es sei denn, es liegt grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz 
auf Seiten der GmbH oder der von ihm beauftragten Personen 
vor. Die Auswahl des Transportunternehmens erfolgt durch die 
GmbH. 
 
 
4. Reklamationen 
 
Der Käufer ist verpflichtet, die Parktickets nach Zugang auf ihre 
Richtigkeit im Hinblick auf Anzahl, Preis, Datum, Veranstaltung 
und Veranstaltungsort zu überprüfen. Eine Reklamation 

fehlerhafter Parktickets hat unverzüglich (binnen dreier 
Arbeitstage) nach Eingang des Parktickets beim Kunden 
schriftlich per E-Mail oder auf dem Postweg an die unter Ziffer 9 
genannte Kontaktadresse zu erfolgen. Maßgeblich für die 
Wahrung der Reklamationsfrist ist der Poststempel bzw. das 
Übertragungsprotokoll der E-Mail. Nach Ablauf der 
Reklamationsfrist bestehen keine Ansprüche auf Rücknahme 
oder Neubestellung der Tickets. 
 
 
5. Rücknahme/Erstattung der Tickets 
 
Ein Umtausch der Parktickets ist grundsätzlich ausgeschlossen. 
Dem Kunden abhanden gekommene oder zerstörte Parktickets 
werden nicht ersetzt oder erstattet. Die Rücknahme der 
Parktickets bzw. die Erstattung von Parkgebühren aus Kulanz 
obliegt der freien Entscheidung der GmbH im Einzelfall.  
 
Bei einer zeitlichen oder örtlichen Verlegung der Veranstaltung, 
insbesondere wenn ein Ligaspiel zum Zeitpunkt der 
Parkticketbestellung von der VBL (Volleyball Bundesliga) oder 
CEV (Confédération Européenne de Volleyball) noch nicht 
endgültig terminiert gewesen ist, besteht kein Anspruch auf eine 
Erstattung der Parkgebühren. Gleiches gilt im Falle des Abbruchs 
eines Spiels. Die Parktickets behalten in jedem Fall ihre Gültigkeit. 
 
 
6. Weitergabe der Tickets 
 
Parktickets sind übertragbar.  
 
 
7. Haftung 
 
Eine Haftung durch die GmbH ist grundsätzlich ausgeschlossen.  
 
Die GmbH haftet nicht für Beschädigungen auf dem Parkgelände 
abgestellter Fahrzeuge, für auf dem Parkplatzgelände von 
Kunden verursachte Verkehrsunfälle sowie für Beschädigungen 
des vom Kunden oder Dritten mitgeführten Gepäcks oder 
sonstiger Gegenstände. 
 
 
8. Verhalten auf dem Parkgelände 
 
Auf dem Parkgelände gelten die Vorschriften der 
Straßenverkehrsordnung (StVO). Der Kunde hat die durch die 
Verkehrsführung vorgegebenen Regelungen zu beachten. Jeder 
Kunde und Fahrzeugführer hat sich so zu verhalten, dass die 
Gefährdung und Schädigung Dritter ausgeschlossen ist. Das 
Parkgelände und seine Einrichtungen sind pfleglich und 
sachgemäß zu behandeln. Das Ablassen von Kühlwasser, 
Kraftstoffen oder Ölen sowie das Entsorgen von im Fahrzeug 
befindlichem Müll auf dem Parkgelände ist verboten.  
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9. Kontakt 
 
Parkticketbestellungen oder Rückfragen zum Parkticketverkauf 
können über die folgenden Kontaktmöglichkeiten an die GmbH 
gerichtet werden: 
 

Rote Raben Bundesligabetriebs GmbH 
Seyboldsdorfer Straße 20 
84137 Vilsbiburg 
Telefon: +49 8741 35 45 
Telefax:  +49 8741 8143 
E-Mail:    bundesliga@roteraben.de 

 
 
10. Erfüllungsort/Gerichtsstand 
 
Für Lieferung, Leistung und Zahlung ist alleiniger Erfüllungsort 
der Sitz der GmbH. Ist der Vertragspartner Kaufmann im Sinne 
des HGB, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, hat er keinen 
allgemeinen Gerichtsstand im Inland oder ist sein Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt, so ist der ausschließliche Gerichtsstand für alle 
Auseinandersetzungen aus und in Zusammenhang mit dem 
Vertragsverhältnis am Sitz der GmbH. Bei grenzüberschreitenden 
Verträgen wird als ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ebenfalls der Sitz der 
GmbH vereinbart. 
 
 
11. Schlussklausel 
 
Sollten einzelne Punkte dieser APB ganz oder teilweise 
unwirksam, undurchführbar oder nicht durchsetzbar sein oder 
werden, so wird dadurch die Gültigkeit des Vertrags und der 
übrigen Bedingungen nicht berührt. Es gilt ausschließlich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über 
den internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen. 


